
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 
(.Vertragsabschluß 

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehen­
den Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Unsere Erklärungen bedürfen der Schriftform. 
3. Die zu unserem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Ge­

wichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Abbildungen, 
Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. 
Vor ihrer Weitergabe an Drille bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. 

II. Preise, Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus unserer Bestellungsannahme nichts anderes ergibt, verstehen sich 

unsere Preise netto Kasse ab Werk ausschließlich Verpackung. Alle bis zum Liefertermin 
neu hinzutretenden Kostenerhöhungen für Rohstoffe, Fremdlieferteile, Löhne, Steuern, 
Abgaben, Beurkundungskosten, Gebühren usw., welche den Liefergegenstand unmit­
telbar oder mittelbar verteuern, gehen zu Lasten des Bestellers. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge­
wiesen. 

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
4. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rech­

nungen ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
5. Diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel nehmen wir zahlungshalber 

an, wenn das ausdrücklich vereinbart wurde. Gutschriften über Wechsel und Schecks 
erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, 
an dem wir über den Gegenwert verfügen können. 

6. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbanl< p.a. zu fordern. 
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir 
berechtigt, diesen geltend zu machen. 

7. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener 
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn unsere Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit 
des Bestellers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferun­
gen nur gegen Vorauszahlungen auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom 
Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Wir 
können außerdem die Weiterveräußerung __ und die Verarbeitung der gelieferten Ware 
untersagen und deren Rückgabe oder die Ubertragung des mittelbaren Besitzes an der 
gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen. Der Besteller ermächtigt uns 
schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware 
wegzunehmen. 

8. Für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind, haben wir Anspruch 
auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten. 

9. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts­
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist er insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

III. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor. Bei vertra11swidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknah­
me der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Nach Rücknahme der Kaufsache sind wir zu deren 
Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers 
abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 

2. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuver­
kaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetra­
ges (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Drille erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
kein Antra11 auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, daß der 
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuld näher bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Drillen) die Abtretung mitteilt. 

3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verar­
beitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie 
für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

4. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daß die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. 

5. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Drillen 
erwachsen. 

6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

IV. Lieferfristen, Liefertermine 

1. Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Bestellungsannahme, jedoch nicht 
vor völliger Klarstellung aller Einzelhelten der Bestellung; entsprechendes gilt für Liefer­
termine. Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab 
Werk. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
Die Lieferfristen verlängern sich - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestel­
lers - um den Zeitraum, um den der Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesem 
oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in Verzug ist. Dies gilt entsprechend für 
Liefertermine. 

2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller 
berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung 
in Höhe von 1 % des Lieferwertes, max. 5 % des Lieferwertes, zu verlangen. 

3. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung 
in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. Im übrigen ist die Schadenersatzhaftung 
auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. 

4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflicht, so 
sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf­
wendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unter­
gangs oder einer zufälli9en Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 

5. Ereignisse höherer Gewalt berechti11en uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. 
Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie 
insoweit vom Vertrag zurücktreten. 
Der höheren Gewalt stehen alle Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen, wie z.B: währungs- und handelspolitsche oder 
sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. 
Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff oder Energiemangel) sowie Behinde­
rung der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, bei dem 
Lieferwerk oder einem Unterlieferer eintreten. 

V. Gefahrenübergang und Versand 

1. Sofern sich aus unserer Bestellungsannahme nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab 
Werk" vereinbart. 

2. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Werkes geht die Gefahr auf den Besteller über. 

3. Der Transport erfolgt im Namen und auf Rechnung des Bestellers. 
4. Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den wir nicht zu 

vertre�en haben, verzögert, so sind wir oder unsere Beauftragte berechtigt, jedoch nicht 
verpfllchtet, auf Kosten und Gefahr des Bestellers unter Ausschluß unserer Haftung die 
Ware nach unserem Ermessen - notfalls im Freien • einzulagern, alle zur Erhaltung der 
Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in 
Rechnung zu stellen. 

5. Ohne besondere Anweisung des Bestellers erfolgt der Versand nach unserem Ermes­
sen ohne Gewähr für die preiswerteste Versandart. 
Für Verpackung, Schutz- oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung 
auf Kosten des Bestellers und unter Ausschuß unserer Haftung. Verpackung, Schutz­
und Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen. 

VI. Haftung für Mängel der Lieferung 

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
gehört, haften wir wie folgt: 

1. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Lieferung ist der Zeitpunkt des 
Verlassens des Werkes. 

2. Äuß1;1rlich erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Eingang der Lieferung am 
Bestimmungsort, versteckte Mängel sofort nach Entdeckung, spätestens jedoch bis zum 
Ablauf der Gewährleistungsfrist schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax 
bei uns eingehend mitgeteilt werden, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung der 
Rechnungsbeträge. Bei Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung sofort 
einzustellen. 

3. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
�ang�lbeseitiiiung oder zur Ersatzlieferung berechti!l/· Im Fall der Mangelbeseitigung 
sind y,,Ir verpfllchtet, alle zum Zweck der Mangelbese1t1gung erforderlichen Aufwendun­
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, daß die Lieferung nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort erfolgte. 

4. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage 
insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die 
wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/Ersatz­
lieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzu­
treten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 

5. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere 
haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestel­
lers. 

6. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen 
des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichter­
füllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. 

7. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht 
für Sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht­
Versicherung beschränkt. 

8. pie �ewähr!_eistungs(rist betr�gt 6 Mo�ate, ger_�chnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist 
1st eine Vel')ahrungsfnst und gilt auch fur Anspruche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden 
soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

VII. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in VI. Ziffer 5. bis 7. vorgesehen, ist 
- ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlos­
sen. 

2. Die Regelung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1,4 Produkthaftungsge­
setz. 

3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Sofern sich aus unserer Bestellungsannahme nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts­

sitz Erfüllungsort. 
2. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind 

jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz zu verklagen. 
IX. Sonstiges 

Ausfuhrnachweis: 
Bei Abholung nicht für das Bundesgebiet Deutschland bestimmter Ware durch den 
Besteller oder seinen Beauftragten hat der Besteller uns den steuerlich erforderlichen 
Ausfuhrnachweis vorzulegen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Besteller den 
für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz 
vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 

X. Anzuwendendes Recht 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das für die Rechtsbe­
ziehungen inländischer Parteien maßgebende Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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